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Rückführungen in den Iran – Anordnung nach § 60a Absatz 1 Satz 1 AufenthG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 60a Absatz 1 Satz 1 AufenthG ordne ich mit sofortiger Wirkung Folgendes an:

Abschiebungen von iranischen Staatsangehörigen in den Iran werden aus humanitären 
Gründen bis zum Ablauf des 14.04.2026 ausgesetzt.

Ausgeschlossen von dieser Regelung sind iranische Staatsangehörige, bei denen ein 
Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 AufenthG besteht. Ausgeschlossen von dieser 
Regelung sind außerdem iranische Staatsangehörige, bei denen die Abschiebung in den 
Iran allein an deren vorwerfbarem Verhalten, insbesondere an der unzureichenden 
Mitwirkung bei der Pass-/Passersatzbeschaffung, scheitert.  

Den aufgrund dieser Anordnung zu duldenden Personen sind gemäß § 60a Absatz 4 
AufenthG entsprechende Bescheinigungen auszustellen. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. Katja Ralfs
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Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. 
mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union.Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/
datenschutzerklaerung.html
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